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zu 1558/J 

~_~_§_~_~_~_~_E_~_~_~_g 

der Anfrage der Abgeordneten DroHubinek 
und Genossen an den Bundesm:l,nister für 
soziale Verwaltung betre~fend sozialver­
sicberungsrechtlicbe Maßnahmen im Zu­
sammenhang mit der Scheidungsreform 

Die Anfragesteller nehmen Bezug auf die zur 
Zeit in parlamentarischer Behandlung stehenden 
Vorlagen zur Familienrechtsreform, insbesondere 
auf die Neuordnung desScheidungsrechtes und 
führen an, daß, abgesehen von den Fragen des 
Unterhaltes des schuldlosen Ehegatten, die Frage 
der sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen 
völlig offe,n sei 0 Sie sind der I'1einung, eine 
zeitgemäße Anpassung des Scheidungs::cechtes setze 
neben der Lösung des Anspruches auf Vermögens­
ausgleich und auf Unterhalt auch eine sozialver­
sicherungsrechtliche Absicherung der schutzbedürftigen 
Ehefrau voraus und stellen in diesem Zusammenhang 
an den Bundesminister für soziale Verwaltung folgende 
Anfrage: 

1 .. Welche Vorstellungen hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zur Lösung der sozial­
versicherungsrechtlichen Konsequenzen der 
Scheidungsreform? 

j 

.. ~ 
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20 Welche Vorarbeiten hat das Bundesministerium 

für soziale Verwaltung bisher auf diesem Gebiet 
geleistet? 

.3" Werden Sie bei der Ausarbeitung solcher Vor­
schläge mit dem für das Pensionsrecht des 

öffentlichen Dienstes zuständigen Bundesminister 
für Finanzen Fühlung halten, um eine unter­

schiedliche Ausgestaltung des Scheidungs­
Pensionsrechtes fUr den Bereich des 6ffent­
lichen Dienstes und der Sozialversicherung zu 
verhindern? 

40 Bis wann werden konkrete Vorschläge in der Frage 

der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 
der Scheidungsreform seitens des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung vorliegen? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 10 und 2.: 

Die versorgungsrechtlicbe Sicherung der schuld-
. losen Ehegattin bei einer Neuordnung des Scheidungs­
rechtes ist ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Reformo Es hat deshalb bereits die Regierungs­

erklärung vom 5. Novenber 1975 ausdrücklich fest­
gestell t, eine zeitgemäße Anpassung des Scheidungs-­
rechtes setzt voraus, daß im Fall der Scheidung 
neben dem Problem des Anspruches auf Vermögensaus­
gleich auch die Frage einer wirksameren unterbalts­
und pensionsrechtlichen Absicherung der schutz­
bedürftigen Ehefrau gelöst werden muß. 
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Die Bundesregierung hat Ende Juni 1976 dem 
Nationalrat die Regierungsvorlage eines Bundes­
gesetzes über eine Änderung des Ehegesetzes 
(289 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIV GP) übermittelt. 
Bereits vorher wurden von der Bundesregierung auf 
Vorschlag des Bundesministers für soziale Verwaltung 
im Sinne der Regierungserklärung dem Nationalrat 
die erforderlichen Änderungen der sozialversiche­
rungsrechtlichen Vorschriften zugeleitet. Dies 
geschah im Rahmen der Regie~ungsvorlage betreffend 
die 32.Novelle zum ASVG (181 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIV GP) 
im Einkla~g mit der Neuregelung, wie sie in dem zur 
Begutachtung gestandenen Entl<vurf betreffend die 
Novellierung des Ehe~esetzes enthalten war. Sie 
galten sowohl fUr die Bchutzbedlirftige Ehefrau als 

auch den schutzbedürftigen Ehemann und betrafen die 
§§ 100 Abs.1, lit.bo, '215 Abs.4, 216 Abs.2, 220, 

254 Abs.2, 258, 259, 267, 271 AbSo2 und 279 Abs.2 
ASVG - die glei chartigen Änderungen vwren Bucb. in 

den um dieselbe Zeit eingebrachten Regierungsvorlage!1 
betreffend eine Novellierung des Gewerblichen 
Selbstlindigen-Pensionsversicherungsgesetzes, Bauern­
Pensionsve:-sicherungsgesetzes, Beamten-Kranken- und. 
Unfall verBicheru.ngsgesetze sund Notarversicherungs­
gesetzes enthalten. Als Begründung führten die 
Erläuterungen, die auch heute noch die Vorstellungen 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung aus­

drücken, hiezu folgendes aus: 
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"Das österreichische Sozialversicherungsrecht 

sieht bereits in seiner geltenden Fassung eine 
VersorgunG der Frau, deren Ehe mit einem Ver­
sicherten für nichtig erklärt~ aufgehoben oder 
geschieden worden ist, fHr den Fall des Todes 
des Versicherten vor. Die Frau hat, sofern nicht 
ein allgemein flir die Witwenpension geltender 
Ausschließungsgrund (z .. B .. Eheschließung mit 
einem Pensionisten bei größerem Altersunterschied 
ohne entsprechende Ehedauer) vorliegt, Anspruch 
auf Witwenpension .. Di.eser 'V'litwenpensionsanspruch 
hat allerdings zur Voraussetzung, daß der ver­
storbene geschiedene Ehemann zur Zeit seines Todes 
zur Unterhaltsleistung verpflichtet war; der 
Anspruch ist der Höhe nach mit der Höhe des Unter­
baI tsanspruches begrenzt (§§ 258 Abs .. L~ und 26'+ 

Abs 0 4 ASVG). Die itl Entwurf einer )i~nderung des 

Ebegesetzes getroffene Regelung, wonach der 
beklagte Ehegatte, dessen Ehe wegen mindestens 
dreijäbriger Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 
geschieden wird, den Unterhalt wie in aufrechter 
Ehe behält, wenn er dies begehrt und den klagenden 
Ehegatten das alleinige oder liberwiegende Ver­
schulden an der Zerrüttung trifft, bedingt eine 

Änderung der sozialversicberungsrechtlichen Vor­
schriften, um in berlicksichtigungswlirdigenFällen 

sicherzustellen, daß der geschiedene andere Ehe­
gatte in diesem Rechtsbereich so behandelt wird, 
wie wenn die Ehe nicht geschieden worden wäre. 

Angelpunkt dieser Änderung ist die Erweiterung 
des § 258 ASVG liber die Witwenpen~iono Die oben 
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dargestellte bisherige Regelung des § 258 Abs.4 
ASVG wird weiterhin für die Frauen aufrecht­
erhalten bleiben, deren Ehe für nichtig erklärt 

od~r aufgehoben worden ist, sowie flir die 
Frauen, deren Ehe geschieden worden ist, ohne 
daß in dem auf Scheidung lautenden Urteil eine 
Feststellung über den E'ortbestand des Unterhalts­
anspr~ches nach § 94 ABGB getroffen wird; denn 
für diese Frauen besteht auch unterbaltsrecht­
lieh keine Sonderstellungo 

Wird hingegen in dem auf Scbeidung lautenden 
Urteil der Unterhaltsanspruch nach § 94 ABGB 
liber die Scheidung hina~s aufrechterhalten und 
damit zum Ausdruck gebracht, daß die Frau 
unterhaltsrechtlich so behandelt werden soll, 

als ob die Ehe nicht geschieden worden wäre, so 
knüpfen sich daran Buch im sozialversicherungs­
rechtlichen Bereich entsprechende Konsequenzen; 
auch beim Tod des geschiedenen früheren Ehemannes, 
wenn also die Leistungszuständigkeit der Sozial­
versicherung in Form der Hinterbliebenenversorgung 
einsetzt, soll eine solche Frau grundsätzlich so 
behandelt werden, als ob die Ehe im Zeitpunkt des 
Todes des Mannes noch aufrecht gewesen wäre, d.h. 
es entsteht auch für diese Ifrau ein An.spruch auf 
die von der (tatsächlichen oder fiktiven) Invaliditäts­

(Alters)pension des Mannes bemessene 60%ige Witwen­
pensiol1o Diese hochwertige Versorgung sowie die 
Tatsache ihrer Finanzierung aus den Mitteln der 
Versichertengemeinschaft bzwo der öffentlichen 
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Hand läßt es allerdings geboten erscheinen, 
von dieser Anspruchsberechtigung die Fälle aus­
zuschließen, in denen die eheliche Bindung der 
Frau nicht eine angemessene Zeit bestanden hat 
~nd ihr im Hinblick auf ihr Lebensalter zugemutet 

werden kan~, sich selbst eine ausreichende Alters­
versorgung zu verschaffen. Bei einer Ehedauer'von 

weniger als 15 Jahren wird daher kein Anspruch auf 
volle Witwenpension entstehen k6nnen. Hat die Frau 
im Zeitpunkt der Einbringung der Klage des Mannes 
auf Ehescheidung das 40. Lebensjahr noch nicht 
vollendet, wird es ebenfalls nicht zum Entstehen 
eines vollen Witwenpensionss.nspruches kommen, es 
sei denn, daß in der geschiedenen Ehe ein Kind ge­
boren oder durch diese Ehe ein Kind legitimiert 
wurde, das im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechts­
kr~ft des Scheidungsurteiles das 10. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Das 10. Lebensjah~ wurde 
deshalb gewählt, weil mit diesem Lebensalter die 
Volksschulzeit des Kindes beendet ist. Die Mutter 
wird dann nicht mehr gezwungen sein, wegen der 
Betreuung des Kindes auf eine Berufsausübungzu 
verzichten; eine solche kann ihr daher auch zu­
gemutet werden. 

Diese neu geschaffene Witwen(Witwer)pension 
soll ebenso wie die bisherige \I/i twenpension für 

die geschiedene Frau bei der Ermittlung des 
H6chstausmaßes der Hinterbliebenenpensionen 
außer Betracht bleiben, doh. das Vorhandensein 
solcher anspruchsberechtigter Personen wird die 
beim Tode' des Versicherten in aufrechter Ehe 
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lebende Frau sowie die Kinder in ihren Witwen­
bzw. Waisenpensionansprüchen nicht verkürzen. 

Verehelicht sich die geschiedene Frau 
nach dem Tode des vericherten früheren Ehe­
gatten, also zu einem Zeitpunkt, in dem bei 
Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen der 
Witwenpensionsanspruch bereits entstanden ist, 
so folgt diese Witwenpension der allgemein für 
Witwenpensionen geltenden Regelung; doh. mit 
der Verheiratung erlischt die Witwenpension auf. 
Grund des im vorliegenden Entwurf ebenfalls 
angepaßten, noch zu erläuternden § 100 Abs.,1 
lit.b ASVG, und der Frau gebührt gemäß § 265 ASVG 
die Abfertigl.lng in der Höhe des 70fachen der 
Witwenpension. Im Falle der Auflösung der neuen 
Ehe lebt die Witwenpension wieder auf. 

Da die Neuregelung des § 55 des Ehegesetzes 
wechselseitig für beide Ehepartner gilt~ war 
durch eine entsprechende Ergänzung des § 259 ASVG 
bei Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen 

. "(überwiegende Bestreitung des Lebensunterhaltes 
durch die l!'rau, Erwerbsunfähigkeit und Bedürftig­
keit im Zeitpunkt des Todes der Frau) auch für den 
geschiedenen Mann ein Anspruch auf Witwerpension 
einzuräumen .. 

H "b " +-' . 11 insichtlich des Ausmaßes der der egunsvlgten 
geschiedenen Frau gebührenden Witwenpension wird 
das beabsichtigte Ergebnis, das ist die volle 
Witwenpension, ohne Änderung des § 264 ASVG 
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erreicht, da die im § 264 Aboo1 ASVG vorgesehenen 
Bemessungsregeln auch für die Witwenpension nach 
§ 258 Abs.5 ASVG gelteno 

Dem bei der Regelung der Witwenpension 
einbehal tenen Grundsatz folgend, ',von3ch in 
berücksichtigungswürdigen Fällen die geschiedene 

Frau der nicht geschiedenen Frau gleichgestellt 
wird, war diese Gleichstellung auch bei der 
Regelung der Invaliditätspension fUr die ver­
sicherte Ehegattin durch eine Ergänzung des 
§254 Abs.2 ASVG berbeizuführenH 

.. 

Die beabsichtigte sozialversicherungsrecht­
liehe Sicherung des schuldl,os geschiedenen Ehe­
gatten wurde, da sie die vorangehende bzwo gleich­
zeitige Änderung des Scheidungsrechtes vo~aussetzt, 
im Zuge der Beratungen im Ausschuß für soziale 
Verwal tung aus der Regierllngsvorlage der 32 .. Novelle 
zum ASVG und den Hegierungsvorlagen betreffend die 
Parallel novellen herausgenommeno Einstimmig hat 
der Ausschuß in seinem Beri.cht über die Regierungs­

vorlage der 32 oNovelle zum ASVG diesbezüglich fest­
gestellt: 

"Die in der Regierungsvorlage getroffenen 
l-1aßnahmen, die im Zusammenhang mit der Ehescheidungs­
reform des Bundesministeriums für Justiz stehen, 
sollen naoh Auffassung des Ausschusses erst an­
läßlich der parlamentarischen Behandlung der Ehe­
scheidungsreform der Beschlußfassung durch den 
Nationalrat zugeführt werden. Die diesbezüglichen 
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Bestimmungen der Regierungsvorlage wurden daher 
vorläufig zurückgestellt." 

Zu 2. und~ 

Daß die zeitgemäße Anpassung des Scheidungs-
':.echtes eine wirksamere Absicherung der schutz­
bedlirftigen Ehefrau verlangt, daß also eine ent­
sprechende Änderung des Hinterbliebenenpensions­
rechtes für die geschiedene Wi twe:eL"'1e notwendige 
Begleitmaßnahme der Scheidungsreform ist, hat 
bereits, wie dargestellt, die Regierungserklärung 
vom 5.November 1975 klar zum Ausdruck gebracht. 
Es bedarf aber keiner näheren Erklärung, daß die 
Konkretisierung der erforderlichen pensionsrecht­
lichen Absicherung der geschiedenen Ehefrau in 
den,in Frage kommenden Fällen in Form entsprechender 
Formulierungsvorschläge, eine ebensolche, Konkretisierung 
der Absichten in Bezug auf die Änderung des 
Scheidungsrechtes voraussetztG Die Änderung~n im 
Bereich des Sozialrechtes können nicht losgelöst 
von der Scheidungsreform erfolgen, sie werden viel­
mehr von ihr präjudizierto In diesem Sinn haben 
die angeführten einschlägigen Regelungen aus der 
Regierungsvorlage der 32 oNovelle zum ASVG die 
entsprechenden Vorschriften des Entwurfes einer 
Änderung des Ehegesetzes widergespiegelt. 

Wie die anfragesteIlenden Abgeordneten selbst 
ausführen, steht die Regierungsvorlage betreffend 
ei.n Bundesgesetz über eine Änderung des Ehegesetzes 
wei terhinin parlamentarischer Beratung.. Ich kann 

"""" 
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daher erst, sobald konkrete ErBebDisse der 
Schei~ungsreform erkennbar sind, konkrete Vor­
schläge hinsichtlich der sozialversicherungsrecht­
lichen Absicherung der schutzbedürftigen Ehefrau 
vorlegen. Ist diese VoraussetzunG erfüllt, werden 
dazu' die erforderlichen Änderungsvorschläge für 

den Bereich der Sozialversicherung vorgelegt 
werden (sie werden, so wie dies bereits in den 
oben geschilderten Regierungsvorlagen der Fall 

war, sowohl ßie schutzbedlirftige Ehefrau als auch 
den schutzbedürftigen Ebemann betreffen). Vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung werden 

durch laufende Kontaktnahme mit dem Bundes­

ministerium für Justiz zu diesem Zweck die ein­
schlägigen parlamentarischen Beratungen ititensiv 
verfolgt. 

Selbstverständlich werde ich bei der Aus­
arbeitung der in Betracht kommenden Neuformu~ierungen 
dersozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
auch mit dem Bundesministerium für Finanzen Fühlung 
nehmen. Das Pensionsrecht des Bffentlichen Dienstes 

. und die Penoionsversicherung im Rahmen der Sozial­
versicherung weisen alJ.erdings, weil für den einen 
Bereich Grllndsä.tzc der Versorgung, für den anderen 
hingegen Grunds~tze der Versicherung maßgebend 

sind, Unterschir'de nuf 0 Dies gil t auch für 
das engere Gebiet der Hinterbliebenenansprliche, die, 

wie mehrfach erwähnt, als Folge der Scheidungsreform, 

änderungsbedürfi.ig werden" 
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Ich verweise beispielsweise daraufrdaß 

im Pensionsrecht die Witwe und auch die ge­
schiedene Ehefrau keinen Anspruch auf einen 

Versorgungsgenuß für Hinterbliebene haben -
sofern nicht die vorgesehenenAusnahmebestimmung~n 
angevlcndet werden können - wenn sie 3m Sterbe tag 
des Beamten nicht die österreichische Staats­

bürgerschaft besitzen bzw. das 35. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Eine solche Regelung 
ist dem Sozialversicherungsrecht fremd. 

Trotz der Bemühungen um eine einheitliche 
Rechtsentwicklung kann man daher bei der Fühlung­
nahme mit dem Finanzressort die skizzierten 
unterschiedlichen Entwicklungen, die sich aus 
der unterschiedlichen Rechtsnatur der beiden 
Bereiche ergeben, nicht übersehen. Aus diesem 
Grund läßt sich nicht voraussagen, ob die im 
Bereich der Sozialversicherung zu treffenden 
Lösungen mit den Lösungen im Beamten-Pensions­

~echt in allen Einzelheiten übereinstimmen 
werdenc 
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